
Besprechungen

tholischer Soziallehre un! lateinamerikanıscher besonders Centesimus $ eınen hıltreichen
Ansatz für eine solche Vermittlung.Theologıe der Befreiung wiıderspiegelt. Dies

schieht in kritischer Auseinandersetzung MI1t der Sıeht 111all OIn etzten Beıtrag ab,; der auch für
„‚Ethik der Gemeinschatt“ VO Dussel. So NOL- Fachleute VO Interesse 1St, ann 1119  ; diesem
wendiıg eine konkrete Inkulturation der Soz1ıal- Band bescheinigen, eine vielseıtige Einführung in
lehre sel, ebensosehr bedürte S1C der Erganzung den Begründungszusammenhang der kırchlichen
durch eıne umtassende Ordnungs- un! Institu- Entwicklungsarbeıt bieten. Wenig Neues EeNLT-

tionenethiık. Nach Eckholt bıete dıe mehr theolo- hält für jene, die sıch MI1t dieser Thematık
sisch Oriıentierte Soz1iallehre Johannes Pauls IL., schon mehr auseinandergesetzt haben

Müller SJ

DIESEM EFT
W OLFGANG BEINERT, Protessor ür Dogmatık der Universıität Regensburg, nımmt Stellung den
kritischen Anfragen, denen gegenwärtıg die Katholisch-Theologischen Fakultäten ausgeSEeLZL siınd Er
iragt: Braucht die Kırche 17 Deutschland Staatstakultäten?

Nach der herkömmlichen kırchlichen Lehre oilt die Ehe als vertragliches Rechtsverhältnis: daher
dürten wıederverheiratete Geschiedene nıcht den Sakramenten der Bufite un! der FEucharistie ZUSC-
lassen werden, solange S1E Geschlechtsgemeinschaft miıteinander pflegen. Das Zweıte Vatikanısche
Konzıil hat demgegenüber das bıblische Verständnis der Ehe als Lebens- un:! Liebesgemeinschaft 'u-

erT MATTHÄUS KAISER, Protessor für Kirchenrecht d der Uniıversıität Regensburg, macht deutlıch, da:
sıch daraus auch für den Sakramentenempfang zwangsläufig andere Konsequenzen ergeben.

ERTRUD CASEL,; Generalsekretärın der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, analysıert
die Ergebnisse eiıner Mitgliederumfrage ihres Verbands und der Allensbacher Studıie „Frauen un! Kır-
che“ S1e macht aut die Veränderung in der Lebenssituation der katholischen Frauen aufmerksam un!
iragt ach den Aufgaben, die sıch C{3.I‘3.'LIS ergeben.

Die moderne Gesellschaftft stellt dıe Kırche zunehmend VOT das Problem, ob S1Ee eıne Instiıtution der
Arbeitsgesellschaft der der Freizeitgesellschaft IST. Anhand sozıalempirischer LDDaten versucht ROMAN
BLEISTEIN diese Frage VO der Mobilität her klären.

Das gegenwärtıige Psychotherapieangebot 1STt gerade 1ın Deutschland, eine gesetzliche Regelung
och tehlt,; außerordentlich unübersichtlich. HANS GOLLER,; Dozent für psychologische Anthropologıe

der Hochschule tür Phılosophıe 1n München, legt aufgrund der derzeıtigen Forschungsansätze dar,
beı welchen Vertahren die Wıirksamkeıt 7zweiıtelsfreı nachgewıesen 1St.
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